
wöhrleisten. In den Unteribringungs-, Arbeits- und Ge
mein sehe fts räum en sind je Strafgefangener eine Min
destfläche sowie Rauminhalt, Belüftung, Beleuchtung, 
Beheizung und sanitäre Anlagen ausreichend zu ge
währleisten.

Dazu 1. Durchführungsbestimmung zum StVG:

§ 53

Eine Einzelunterbringung darf einen ununterbrochenen 
Zeitraum von 6 Monaten nicht überschreiten.

§ 43

Ernährung

1 Strafgefangene erhalten eine auf ernährungswissen
schaftlichen und medizinischen Erkenntnissen beruhende 
Gemeinschaftsverpflegung. Entsprechend dem Charakter 
und der Schwere der Arbeit wird zusätzliche Verpflegung 
gewährt. Aus gesundheitlichen Gründen erfolgt auf ärzt
liche Anordnung gesonderte Verpflegung. Oie Zusam
mensetzung und der Nährwert der Verpflegung sind 
medizinisch zu überwachen.

2 Auf Antrag soll Strafgefangenen im Rahmen der 
Möglichkeiten eine ihren religiösen, nationalen oder 
ethnischen Sitten entsprechende Verpflegung gewährt 
werden.
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